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Präambel 

Seit Gründung des NWL im Januar 2008 hat sich die Nahverkehrslandschaft in 
vielfacher Hinsicht verändert und weiterentwickelt. Die damit verbundenen Auswir-
kungen für Organisation sowie Rahmenbedingungen des NWL sind deutlich sicht-
bar. Auch der NWL selbst hat in dieser Zeit eine sehr positive Entwicklung durch-
laufen. Er steht heute als einer der bundesweit größten SPNV-Aufgabenträger auf 
Landes- und Bundesebene sehr selbstbewusst und erfolgreich da. Allerdings wird 
inzwischen deutlich, dass die Regelwerke des NWL, die dem dezentralen Organi-
sationsmodell geschuldet sind, einer Überprüfung und Anpassung bedürfen, um 
den veränderten Anforderungen gerecht zu werden. Dies trifft besonders dringend 
auf die gesamte Kommunikation des NWL zu, da hier die mittlerweile eingetrete-
nen veränderten Rahmenbedingungen besonders deutlich Wirkung zeigen. Für 
die weitere Entwicklung des NWL ist es von entscheidender Bedeutung, dass die 
Grundlagen der Kommunikation dies zum Wohle des Verbandes und seiner Mit-
glieder reflektieren und die Zukunftsfähigkeit des NWL bestmöglich fördern. Diese 
neue Richtlinie für die NWL-Kommunikation soll dazu die Richtung aufzeigen. 
 
1. Grundsätzliches 

 
a) Aufgrund seiner Struktur und Größe arbeitet der NWL in einem 

dezentralen Organisationsmodell. Damit können die gewachsenen re-
gionalen Kompetenzen auch weiterhin genutzt und zum Wohle des ge-
samten NWL eingesetzt werden. Dies gilt grundsätzlich auch für die ge-
samte Kommunikation des NWL (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Fahrgastinformation, Marketing, interne und externe Kommunikation). 

 
b) Als gesetzlich vorgegebener SPNV-Aufgabenträger sowie alleiniger 

Vertragspartner der EVU im Raum Westfalen-Lippe ist es zugleich er-
forderlich, dass der NWL in der Kommunikation geschlossen und mit 
einheitlichem Absender auftritt. 

 
Aus diesen beiden Grundsätzen (a und b) folgt, dass die Kommunikation des 
NWL je nach Inhalt, Bedeutung und Adressaten sowohl zentral als auch de-
zentral erfolgen kann. Der Absender ist immer der NWL mit seinen Ge-
schäftsstellen. Eine rechtzeitige Abstimmung untereinander soll dabei die 
einheitliche Kommunikation sowie die gleichen Informations-stände innerhalb 
der NWL-Strukturen sicherstellen. 
 
Ziel der NWL-Kommunikation ist die Vereinheitlichung der gesamten Fahr-
gastinformation im Raum Westfalen-Lippe (Design, Lesart und Absender), 
wie es auch in den aktuellen einschlägigen Marktstudien gefordert wird. An-
lass ist u. a. der künftige westfälische Gemeinschaftstarif, der ein gemeinsa-
mes, einheitliches Auftreten des NWL erfordert. Aus dieser Entwicklung las-
sen sich auch Synergien für die Mitgliedsverbände des NWL ableiten. 
 
Ein weiteres Ziel der Weiterentwicklung der Kommunikation im NWL ist die 
stärkere Nutzung von Online-Informationsmedien, vor allem in den Bereichen 
Fahrplan- und Tarifinformationen sowie Vertrieb, da dies zunehmend dem 
Verhalten der heutigen Fahrgäste entspricht. 
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Die Mitgliedsverbände können in ihrer Region Veröffentlichungen zum 
SPNV, insbesondere zu teilraumbezogenen Verbundthemen, herausgeben. 
Bei Informationen zum SPNV ist der NWL als Aufgabenträger des SPNV zu 
benennen. 
 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass die gesamte Kommunikation im 
Raum Westfalen-Lippe, die auf der Grundlage der SPNV-Aufgabenträger-
schaft bzw. -verträgen erfolgt, mit dem Absender NWL (dezentral/zentral) 
stattfindet. Dies gilt für sämtliche in Frage kommen-den Zielgruppen: Politik, 
Presse, Meinungsbildner, Vertragspartner, Fahrgäste und allgemeine Öffent-
lichkeit. 
 

2. Interne Kommunikation 
 
Für den NWL mit seiner dezentralen Organisationsstruktur sowie der Auftei-
lung auf fünf Geschäftsstellen im Raum Westfalen-Lippe ist die interne 
Kommunikation von besonderer Bedeutung. Hierzu sind künftig vor allem 
auch technische Lösungen (z. B. gemeinsame Serverlösungen, Video-Konfe-
renzen u.a.) zu finden, die einen schnellen Informationsaustausch zwischen 
den Geschäftsstellen ermöglichen.  
 
Neben einer stärkeren Verzahnung der Kommunikationsaktivitäten muss das 
Miteinander zwischen Mitgliedsverbänden, den Geschäftsstellen und der 
Hauptgeschäftsstelle eine neue Qualität annehmen. Dies kann von gemein-
samen Kalendern und Servern bis hin zu gemeinsamen Fortbildungen, der 
Personalentwicklung und einem eigenen Intranet reichen. 
 

3. Arbeitskreis Westfalen-Marketing 
 
Der Arbeitskreis Westfalen-Marketing besteht aus den Marketing-Verantwort-
lichen des NWL und seiner regionalen Geschäftsstellen. Der Arbeitskreis 
wird organisiert und moderiert von der NWL-Hauptgeschäftsstelle. Der Ar-
beitskreis kann bei Bedarf Gäste etc. einladen. Er bindet den NWL-Ge-
schäftsbereich der Marktforschung ein. Er tagt regelmäßig, mindestens vier-
mal pro Jahr. 
 
In diesem Arbeitskreis werden die Marketingaktivitäten der Regionen, des 
NWL, des Landes NRW, benachbarter Aufgabenträger und der Eisenbahn-
verkehrsunternehmen (EVU) informativ eingebracht und beraten. Themen-
vorschläge werden auch von den MZV eingebracht. Der Arbeitskreis formu-
liert abgestimmte Vorschläge für Projekte, Instrumente und deren Weiterent-
wicklung an die NWL-Geschäftsleitung. 
 
Der Arbeitskreis Westfalen-Marketing stellt jeweils drei Monate vor dem Jah-
reswechsel ein Konzept für das übergreifende NWL-Marketing auf. 
 

4. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Die Pressearbeit des NWL hat als Hauptzielgruppen:  
• die verantwortlichen Politiker der Landesebene 
• die verantwortlichen Politiker der regionalen Ebene 
• Fachöffentlichkeit auf Landes- und Bundesebene 
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Neben diesen Hauptzielgruppen sollen bei den relevanten NWL-Themen 
noch weitere Zielgruppen angesprochen werden: 
• Wirtschaftsverbände 
• Tourismusverbände 
• Fahrgastverbände 
• interessierte Öffentlichkeit 

 
Aufgabenverteilung / Abstimmung der Arbeit: 
 
Die Bestimmung der Themen, die proaktiv bearbeitet werden, erfolgt in ge-
meinsamen Abstimmungsrunden zwischen den Mitgliedsverbänden unter 
Leitung des Verbandsvorstehers (GL-Runde). Die Vorschläge für diese The-
men können sowohl aus den Mitglieds-verbänden als auch von der Hauptge-
schäftsstelle kommen. Die Hauptgeschäftsstelle übernimmt die Koordinie-
rung der inhaltlichen Vorbereitung dieser Themen und koordiniert auch die 
Erarbeitung von inhaltlichen Vorschlägen, die dann in den Abstimmungsrun-
den verabschiedet werden.  
 
Aufgaben der Hauptgeschäftsstelle in Unna: 
 
� Die Hauptgeschäftsstelle ist für die Analyse der bundesweiten und 

landesspezifischen Entwicklungen im SPNV zuständig. Für die Mitglieds-
verbände werden die Ergebnisse dahingehend aufgearbeitet, dass die 
Bedeutung dieser Entwicklungen für den NWL-Bereich erkennbar wird 
und eine gemeinsame Informationsbasis für eine thematische Positionie-
rung auf NWL-Ebene geschaffen wird. Die Hauptgeschäftsstelle muss 
diese Aufgaben nicht selbst erledigen, sie kann sie auch delegieren und 
lediglich eine koordinierende Funktion übernehmen.  

 
� Die NWL-Hauptgeschäftsstelle bereitet die abgestimmten gemeinsamen 

inhaltlichen Positionen auf und stellt diese für alle NWL-Geschäftsstellen 
zur Verfügung. 

 
� Die NWL-Hauptgeschäftsstelle koordiniert die Erarbeitung von regiona-

len/lokalen Presseinformationen bezüglich gemeinsamer NWL-Positio-
nen, die für die einzelnen Mitgliedsverbände bestimmt sind. D. h. nicht, 
dass diese Texte von der Hauptgeschäftsstelle geschrieben werden 
müssen. Die Hauptgeschäftsstelle ist lediglich dafür verantwortlich, dass 
eine gemeinsame Sprachregelung zu den NWL-Konsenspositionen in 
der Pressearbeit aller Mitgliedsverbände genutzt wird. 

 
� Die Hauptgeschäftsstelle übernimmt bei zentralen NWL-Themen auch 

das Pressemanagement im Sinne der zeitlichen Koordination von Pres-
sekampagnen (zeitgleiche/zeitnahe Veröffentlichung von NWL-Positio-
nen in allen NWL-Regionen, Organisation von Pressekonferenzen, etc.) 

 
� Die Hauptgeschäftsstelle führt und verwaltet eine zentrale Pressedaten-

bank, in der sämtliche Presseansprechpartner (lokale und überregionale) 
enthalten sind. 
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� Die Hauptgeschäftsstelle und die Mitgliedsverbände sammeln sämtliche 
Veröffentlichungen zum Thema ÖPNV im Raum NWL und veröffentli-
chen diese mittels eines NWL-Pressespiegels. 

 
Aufgaben der Mitgliedsverbände bzw. der regionalen NWL-Geschäfts-
stellen:  
 

� Die Mitgliedsverbände bzw. die regionalen NWL-Geschäftsstellen sind 
zuständig für die reaktive Pressearbeit vor Ort. Dabei sind die Grundla-
gen der NWL-Kommunikation (siehe Pkt. 1) sowie die gegenseitige In-
formationspflichten zwischen der Hauptgeschäftsstelle und den regiona-
len Geschäftsstellen zu beachten. 

 
� Weiterhin übernehmen die Mitgliedsverbände bzw. die regionalen Ge-

schäftsstellen die Aufgaben der regionalen/lokalen Pressearbeit zu NWL-
Themen. Diese erfolgt unter Verwendung eines einheitlichen NWL-Ab-
senders sowie Benennung regionaler Ansprechpartner und ist rechtzeitig 
mit der NWL-Pressestelle abzustimmen. 

 
� Die Mitgliedsverbände bzw. die regionalen NWL-Geschäftsstellen 

informieren die Hauptgeschäftsstelle über wesentliche Veröffentlichun-
gen zum Thema SPNV in der lokalen Presse, soweit sie der regionalen 
Geschäftsstelle zur Kenntnis gelangen. 

 
� Die Mitgliedsverbände bzw. die regionalen NWL-Geschäftsstellen 

verweisen bei Presseanfragen an die NWL-Hauptgeschäftsstelle, sofern 
es klar erkennbar um Themen geht, die NWL-Gesamtpositionen betref-
fen (SPNV-Finanzierung, Wettbewerb, etc.). 

 
� Aktive Pressearbeit zu NWL-Themen in regionalen 

Verbandsversammlungen ist zu vermeiden. Diese kann erst nach der je-
weiligen NWL-Verbandsversammlung erfolgen, sofern regional erforder-
lich. Bei reaktiver Pressearbeit ist auf die tatsächlichen Zuständigkeiten 
innerhalb des NWL zu verweisen. 

 
5. Sonstige Instrumente/Medien der Kommunikation im NWL 

 
5.1 Druckerzeugnisse (Print) 

 

5.1.1 Meinungsbildner-Info 
 

„NWL kompakt“ 

Ein bedeutendes Ziel des NWL-Marketing ist die Bedienung von 
Meinungsbildnern und Politik. Das wichtigste Instrument dabei ist der 
Newsletter „NWL kompakt“, der die jeweils aktuellen Themen und 
Informationen des NWL aufgreift. Dieser Newsletter erscheint 3 – 4-
mal jährlich und wird an einen bundesweiten Fachverteiler versandt. 
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Regionale Meinungsbildner-Info 

Regionale Meinungsbildner-Produkte (z. B. „Münsterland-Express“, 
„ZRL-Info“ etc.) sind in einem abgestimmten gemeinsamen Layout 
innerhalb der NWL-Produktfamilie weiterzuentwickeln. 
 

5.1.2 Medien des Netz- und Linienmarketings 
 
Absender der entsprechenden Medien etc. ist der NWL neben dem 
EVU und eventuell weiteren Aufgabenträgern ggf. ergänzt um das 
Logo eines regionalen Zweckverbandes. SPNV-Fahrzeuge sind im 
Rahmen der Umsetzung von Wettbewerbsergebnissen mit dem 
NWL-Logo gemäß NWL-CD zu kennzeichnen. 
 

5.1.3 NWL-Berichte 
 
Zusätzlich zum NWL-Qualitätsbericht wird die Entwicklung weiterer 
„NWL-Berichte“ angestrebt, der weitere inhaltliche Schwerpunkt 
(z.°B. Infrastrukturprojekte, Tarifthemen u. a.) umfassen sollen. 
 

5.1.4 Kundenmagazine im NWL 
 
Ziel eines derartigen Produktes ist ein zentrales raumweites Medium 
für Fahrgäste und Öffentlichkeit für SPNV-Themen und weitere regi-
onale und touristische Inhalte. 
 
Es soll nach sinnvollen und wirtschaftlichen Möglichkeiten gesucht 
werden, die Vorteile eines Kundemagazins und die veränderten In-
formationsbedürfnissen der Fahrgäste zu berücksichtigen. 
 
Die Akzeptanz eines derartigen Magazins ist kontinuierlich zu prüfen.  
 
Das Magazin soll westfalenweit entwickelt werden. Die Koordination 
erfolgt über die  
 
Hauptgeschäftsstelle unter Einbindung der Mitgliedsverbände und 
ggf. weiterer Partner (Touristiker, Kommunen etc.) sowie mit Unter-
stützung einer Agentur. Die erforderlichen Ressourcen (Personal und 
Finanzierung) müssen dazu in der HGS vorhanden sein. 
 
Inhaltlich finden Themen des SPNV/ÖPNV kontinuierlich ausrei-
chend Platz in diesem Medium, anlassbezogen können größere 
Projekte zu Sonderausgaben/-seiten führen. Perspektivisch kann ein 
derartiges Magazin auch für die Einführung und anschließende 
Kommunikation des WestfalenTarifs eingesetzt werden. 
 

5.2  Veranstaltungen (Event) 
 

5.2.1 Westfälische Nahverkehrstage 
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Seit 2007 veranstaltet der NWL jährlich die Fachveranstaltung 
„Westfälische Nahverkehrstage“. Gemeinsam mit der Bundesar-
beitsgemeinschaft der SPNV-Aufgabenträger (BAG SPNV) wird dazu 
die Fachwelt des Nahverkehrs bundesweit eingeladen. Themen, 
Referenten etc. werden jeweils nach aktuellen und wesentlichen 
Kriterien zusammengestellt und mit einem ansprechenden Rahmen-
programm verbunden. 
 

5.2.2 Sonstige Veranstaltungen 
 
Auch auf sonstigen Veranstaltungen mit Bezug zum NWL (z. B. 
NRW-Tage, Bahnhofsfeste, Fachmessen etc.) präsentiert sich der 
NWL in jeweils geeigneter Form. Die Koordination dieser Präsentati-
onen erfolgt durch den Arbeitskreis Westfalen-Marketing unter Ein-
beziehung der Mitgliedsverbände und im CD des NWL. 
 

5.3 Internet 
 
Wie bereits unter 1. (Grundsätzliches) dargestellt, soll die Kommuni-
kation des NWL in Richtung stärkerer Nutzung von Online-Informati-
onsmedien weiterentwickelt werden (Homepage und App). Dies gilt 
vor allem in den Bereichen Fahrplan- und Tarifinformationen sowie 
Vertrieb und entspricht dem Verhalten eines großen Teiles der heuti-
gen Fahrgäste. 
 
Perspektivisch ist dabei eine Konzentration der Informationsange-
bote auf möglichst nur eine Internetadresse im NWL anzustreben, da 
dies die Kommunikation entsprechender Angebote erheblich er-
leichtert. Zugleich kann dadurch das Ziel einer westfalenweit einheit-
lichen Benutzeroberfläche am ehesten erreicht werden. Die Verant-
wortung hierbei liegt zentral beim NWL. 
 
Dabei ist die Entwicklung der Online-Beauskunftung des künftigen 
WestfalenTarifs zu berücksichtigen, die mit einem geplanten „Tarif-
berater“ bereits eine sehr gute Grundlage für die beschriebenen Ziel-
vorstellungen bietet. 
 

5.4  Sonstige Tätigkeitsfelder 
 
Weitere Tätigkeitsfelder sind überregionale Marketingprojekte, Ko-
operationen mit Nachbar-Aufgabenträgern, Beteiligung an Projekten 
des Landesmarketings sowie der BAG SPNV. Der Absender auf 
Seite von Westfalen-Lippe ist dabei der NWL. Die Mitgliedsverbände 
werden in die Vorbereitung, Recherchen und regionalen Abstimmun-
gen der jeweiligen Projekte/Produkte eng einbezogen. Tätigkeitsfel-
der und NWL-Projekte können nach Absprache auch federführend 
von einem MZV durchgeführt werden; auch dabei ist der kontinuierli-
che Austausch zu den anderen MZV sicherzustellen. 
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6. Kommunikation zum WestfalenTarif 
 
Der NWL erhält im künftigen westfälischen Gemeinschaftstarif ein erhebli-
ches Gewicht, da einerseits eine große Einnahmeverantwortlichkeit besteht 
und andererseits eine räumliche Klammerfunktion in Westfalen-Lippe vor-
liegt. Dieses Gewicht prägt sich auch auf den Einfluss des NWL auf die 
Kommunikation zum WestfalenTarif aus. 
 
Es soll daher sichergestellt werden, dass der NWL in den für die Tarifkom-
munikation verantwortlichen Gremien maßgeblich vertreten ist. Der NWL sei-
nerseits wird dafür sorgen, dass die Tarifkommunikation auch im Rahmen 
der verkehrsvertraglichen Möglichkeiten sowie in den regionalen und kom-
munalen Kanälen der Mitgliedsstrukturen zum Tragen kommt. 
 
Nach Festigung der für die Tarifkommunikation zuständigen Stellen sind 
diese Grundsätze zu konkretisieren. 
 
Für den Westfalentarif wird  auch durch den NWL westfalenweit mit dem 
„Herzlogo“ geworben. 
 

7. Finanzierung 
 
Die Kommunikation des NWL wird bislang aus den Marketingbudgets der 
Hauptgeschäftsstelle und der Mitgliedsverbände sowie den in den Verkehrs-
verträgen anteilig enthaltenen Marketingmitteln finanziert. 
 
Aus den Marketingbudgets der SPNV-Verträge werden die zu definierenden 
„unternehmens-übergreifenden“ Maßnahmen (50 %) sowie die Netz- bzw. 
Linienmarketingmaßnahmen finanziert (50 %). Nicht verbrauchte Mittel sind 
in das Folgejahr übertragbar. 
Die Maßnahmenplanungen einschließlich ihrer Finanzierungen werden ins-
gesamt im Arbeitskreis Westfalen-Marketing vorgestellt und beraten. 
 
In künftigen Verkehrsverträgen soll die Verwendung von neuen Budgets für 
„verbundbedingte Aufgaben“ festgelegt werden. Für die Verwendung dieser 
Mittel ist eine NWL-weite Konzeption zu erarbeiten. 
Bei Kooperationen mit EVU, mit weiteren Verkehrsunternehmen, mit Nach-
baraufgabenträgern, mit dem Land NRW u. a. sind Ko-Finanzierungen der 
Partner möglich. 
 
Künftig könnte die Finanzierung der Marketingmittel für das veränderte Kun-
denmagazin, für NWL-Kompakt, für Veranstaltungen des NWL und diverser 
anderer Aktivitäten wie z. B. der Zusammenarbeit mit der Westfaleninitiative 
unabhängig von den regionalen Budgets zusammengefasst und ggf. um An-
teile aus den entsprechenden Mitteln der Marketingbudgets der Verkehrs-
verträge ergänzt werden, so dass nur bei Bedarf oder besonderem Anlass 
auf eine Mitfinanzierung auf die Regionen zurückgegriffen werden muss. 
 

8. Inkrafttreten/Schlussbestimmungen 
 
Diese Richtlinie tritt in Kraft zum 01.04.2015. 
Eine Überprüfung der Inhalte erfolgt spätestens nach drei Jahren. 


